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auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Karlheinz Busen, Frank Sitta,
Dr. Gero Clemens Hocker, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/21240 –

Die Situation der Forstwirtschaft

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Forstwirtschaft in Deutschland erfährt noch immer massive Einflüsse 
durch die Waldschäden seit 2017. Bis heute wurden verschiedene Maßnahmen 
zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation in der Forstwirtschaft durch 
die Bundesregierung ergriffen. Neben der Tarifvergünstigung für Kalamitäts-
holz (https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BM
F_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-04-29-tarifverguenstigung-f
uer-einkuenfte-aus-ausseordentlichen-holznutzungen-in-der-forstwirtschaft-ge
maess-paragraf-34b-EStG.html) sind im Zuge des Waldgipfels 2019 (https://w
ww.welt.de/newsticker/news1/article200930242/Klima-Forstministerin-Kloec
kner-Bis-zu-800-Millionen-Euro-stehen-fuer-Waldhilfen-bereit.html) und als 
Teil des Corona-Konjunkturpakets 2020 Waldhilfen (https://www.topagra
r.com/management-und-politik/news/kloeckner-konjunkturschub-fuer-stallba
u-und-wald-ist-starkes-signal-12079055.html) in Höhe von 1,5 Mrd. Euro 
gewährt worden.

 1. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Gesamtheit der Waldschäden 
seit dem Jahr 2017 nach ihrer jüngsten Länderabfrage ein (bitte die ge-
samte Schadholzmenge, die bereits geborgene Schadholzmenge, die 
aktuell vorhandene Schadfläche und die aufgeforsteten Flächen jährlich 
darstellen)?

Aufgrund der jüngsten Länderabfrage (Schäden bis Ende 2. Quartal 2020, 
Stand 18. August 2020) schätzt die Bundesregierung die Waldschäden für die 
Jahre 2018 bis 2020 auf ca. 178 Millionen Kubikmeter Schadholz und die wie-
derzubewaldende Fläche auf 285 Tausend Hektar. Im Laufe des Jahres können 
sich die Zahlen entsprechend dem weiteren Erkenntnisgewinn ändern.
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Schadholzmenge und Schadfläche verteilen sich auf die Jahre wie folgt:

2018 2019 2020
Schadholzmenge [Mio. m³] 35,6 69,1 73
wiederzubewaldende Fläche [1000 ha] 139 146

Daten zur bereits geborgenen Schadholzmenge und der bereits aufgeforsteten 
Flächen liegen der Bundesregierung nicht vor.

 2. Wie bewertet die Bundesregierung die derzeitige wirtschaftliche Situa-
tion der Forstbetriebe vor dem Hintergrund der Dynamik der Wald-
schäden, und mit welchen damit verbundenen wirtschaftlichen Auswir-
kungen rechnet die Bundesregierung in der Holzproduktion in den 
kommenden Jahren?

Die Forstbetriebe sind durch die Schäden im Wald sowie die dadurch ausge-
lösten Verwerfungen auf dem Holzmarkt stark wirtschaftlich betroffen. Derzeit 
ist eine Studie des Thünen-Instituts in Arbeit, die einen Überblick über die 
wirtschaftlichen Schäden der Forstbetriebe geben soll.

 3. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Holzpreise seit 
dem Jahr 2010 in Deutschland und Europa entwickelt (bitte die Preis-
entwicklung der bedeutendsten Holzarten darstellen)?

Die Kalamitäten seit Herbst 2017 hatten bei Nadelstamm- und Industrieholz 
einen deutlichen Rückgang der Holzpreise zur Folge. Die Märkte sind seitdem 
zu weiten Teilen von einem kaum noch absetzbaren Überangebot geprägt.
Die Corona-bedingten vorübergehenden Einschränkungen der Liefer- und 
Logistikketten haben die in Folge von Dürre und Käferbefall bereits seit dem 
Jahr 2018 zusammengebrochenen Absatzmärkte der Forstwirtschaft zusätzlich 
belastet. Aktuell werden Schadhölzer nur noch in begrenztem Umfang gehan-
delt, da die Qualitäten weitgehend unverkäuflich sind bzw. keine Nachfrage 
nach diesen Hölzern besteht. Sie haben damit auch keinen Preis. Insbesondere 
beim Industrie- und Brennholz klagen die Forstbetriebe über große Mengen 
von nicht absetzbarem Rohholz. Für Forstbetriebe ist neben den erzielbaren 
Holzpreisen die durchschnittliche Zusammensetzung der Rohholzsortimente 
von Bedeutung. In Kalamitätsjahren steigt der Anteil qualitativ minderwertiger 
Sortimente, so dass – selbst bei für die jeweiligen Sortimente gleichbleibenden 
Holzpreisen – insgesamt nur deutlich geringere Erträge erwirtschaftet werden 
können. Dieser Umstand führt dazu, dass Statistiken bzw. Indices, denen fixe 
Warenkörbe oder ausgewählte Holzsortimente zugrunde liegen, die Ertragslage 
betroffener Forstbetriebe nur unzureichend abbilden.
Die Entwicklung der Holzpreise von Nadelrundholz und Laubrundholz für aus-
gewählte Länder in Europa auf Basis von Exportdaten für den Zeitraum 2010 
bis 2018 zeigen die nachfolgenden Abbildung 1 und 2.
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Die drei von Trockenheit und der Käferkalamität besonders betroffenen Länder 
Deutschland, Österreich und Tschechien zeigen gegenüber den Höchstständen 
von 2011 eine negative Entwicklung bei den Preisen für Nadelrundholz (Ab-
bildung 1). Die Werte für das Jahr 2018 liegen niedriger als frühere Vergleichs-
werte im Zeitraum ab 2010. In den anderen Ländern bewegen sich die Preise 
mit Ausnahme Frankreichs etwa auf dem Niveau wie im Zeitraum 2010 bis 
2014.
Eine andere und weniger homogene Entwicklung zeigt die Preisreihe für Laub-
rundholz. Im Jahr 2018 sind in allen betrachteten Ländern positive Entwicklun-
gen zu erkennen. Allerdings liegen diese Werte in Frankreich, Tschechien und 
Finnland in etwa auf dem Niveau des Mittelwertes der Periode 2010 bis 2014. 
Der Laubrundholzpreis liegt in Polen deutlich über früheren Werten, für Italien, 
Österreich und Schweden zeigt die Indexreihe 2018 leicht höhere Werte als in 
der Fünf-Jahres-Periode 2010 bis 2014. In Deutschland liegt der Preis unter 
dem Niveau dieser Periode, auch wenn ab 2015 eine leichte Preiserhöhung er-
kennbar ist.
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 4. Wie hoch waren die importierten und exportierten Mengen an bedeuten-
den Holzarten seit dem Jahr 2017, und mit welchen Ländern wurden 
entsprechende Handelsvereinbarungen getroffen (bitte die gehandelten 
Mengen je Holzart und Handelspartner darstellen)?

Die Gesamteinfuhren Deutschlands von Rohholz lagen 2017 und 2018 bei 
knapp 9 Millionen Kubikmeter und reduzierten sich 2019 auf 7,3 Millionen 
Kubikmeter. Die Gesamtausfuhren stiegen von 4,3 Millionen Kubikmeter im 
Jahr 2017 auf 5,4 Millionen Kubikmeter im Jahr 2018 und 8,6 Millionen 
Kubikmeter im Jahr 2019 (s. nachfolgende Abbildung 3).

Wichtigste Holzart im Handel ist Fichte (mit kleineren Anteilen der Holzart 
Tanne). Die Einfuhren von Fichte reduzierten sich von 5,1 Millionen Kubik-
meter auf 4,8 Millionen Kubikmeter, während die Ausfuhren im gleichen Zeit-
raum deutlich zunahmen, von 2,1 Millionen Kubikmeter auf 6,2 Millionen 
Kubikmeter. Die Holzart Kiefer zeigte bei den Einfuhren einen Rückgang von 
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2,69 Millionen Kubikmeter auf 1,7 Millionen Kubikmeter, während die Aus-
fuhren nur leicht zunahmen (von 570.000 Kubikmeter auf 627.000 Kubik-
meter).
Die Holzart Buche verzeichnete Einfuhren von 94.000 Kubikmeter in 2017, 
110.000 Kubikmeter in 2018 und 88.000 Kubikmeter in 2019. Die Ausfuhren 
lagen in diesen Jahren bei 846.000 Kubikmeter, 832.000 Kubikmeter bzw. 
761.000 Kubikmeter. Bei Eiche betrugen die Einfuhren 64.000 Kubikmeter im 
Jahr 2017, 48.000 Kubikmeter im Jahr 2018 und 42.000 Kubikmeter im Jahr 
2019. Die entsprechenden Ausfuhren von Eiche lagen bei 196.000 Kubikmeter, 
254.000 Kubikmeter bzw. 204.000 Kubikmeter.

 5. Auf welche Art und Weise wurden nach Kenntnis der Bundesregierung 
bedeutende Schadholzmengen aus den Wäldern transportiert, und wo 
wurden kurzfristig Lagerstätten für Schadholz eingerichtet (bitte die 
transportieren Schadholzmengen aus den Wäldern und die Größe der 
kurzfristig eingerichteten Holzlagerstätten darstellen)?

Holz wird grundsätzlich per LKW aus den Wäldern abtransportiert. Der 
Bundesregierung liegen keine Angaben zur transportierten Schadholzmenge, 
zur Örtlichkeit von Lagerstätten für Schadholz, noch zur Größe dieser Lager-
stätten vor.

 6. Inwieweit ist mit weiteren sachlichen Billigkeitsmaßnahmen im Zuge 
einer Tarifvergünstigung für Einkünfte aus außerordentlichen Holznut-
zungen in der Forstwirtschaft gemäß § 34b des Einkommensteuergeset-
zes (EStG) aufgrund besonderer Forstschäden im laufenden Wirtschafts-
jahr und in den kommenden Wirtschaftsjahren zu rechnen?

Die Bundesregierung plant nicht, die für das Jahr 2018 eingesetzte Billigkeits-
regelung nach § 34b Absatz 5 Einkommensteuergesetz (EStG) für die Jahre 
2019 und 2020 fortzusetzen.
Bereits jetzt besteht unter den Voraussetzungen des § 34b Absätze 3 und 4 
EStG für 2019 und 2020 die Möglichkeit, den halben bzw. den Viertelsteuer-
satz zu beantragen. Im Übrigen ist für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
die Tarifermäßigung nach § 32c EStG in Kraft.
Die Tarifermäßigung ermöglicht es über einen Zeitraum von drei Jahren, unter-
schiedliche Betriebsergebnisse miteinander zu verrechnen. Hierdurch kann die 
Progression der Einkommensteuer gemildert werden. Die Tarifermäßigung 
kann dadurch eine höhere Steuerentlastung bewirken als eine Billigkeitsrege-
lung nach § 34b Absatz 5 EStG.
Darüber hinaus hat die Bundesregierung unabhängig von steuerlichen Rege-
lungen rasch auf die Krise im Wald reagiert und ein umfassendes Maßnahmen-
paket zur Unterstützung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer vorgelegt. Im 
Haushalt sind für die Jahre 2020 bis 2023 insgesamt 547 Millionen Euro für zu-
sätzliche Waldmaßnahmen vorgesehen. 478 Millionen Euro sollen davon über 
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK) umgesetzt werden.
Damit stehen zusammen mit der Ko-Finanzierung der Länder bis 2023 rund 
800 Millionen Euro bereit für die Beseitigung der Schäden, die Wiederbewal-
dung der geschädigten Flächen in Privat- und Kommunalwald und den Umbau 
von Reinbeständen und von nicht standortgerechten oder nicht klimatoleranten 
Beständen in stabile Laub- und Mischbestände. Dabei wird der Anbau heim-
ischer Baumarten mit einem erhöhten Fördersatz bedacht. Diese Förderung 
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wird in sämtlichen der von der Kalamität betroffenen Ländern auf Basis ent-
sprechender Landesrichtlinien angeboten.
Weitere Hilfen in Höhe von 700 Millionen Euro sind bis 2021 im Rahmen des 
Konjunkturpaketes unter anderem für den Erhalt und die nachhaltige Bewirt-
schaftung der Wälder vorgesehen. Derzeit wird im Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) der Entwurf einer entsprechenden 
Förderrichtlinie erarbeitet.

 7. Auf welche Art und Weise sollen nach Auffassung der Bundesregierung 
die gewährten Waldhilfen aus dem Corona-Konjunkturpaket 2020 über 
700 Mio. Euro zeitnah und effektiv eingesetzt werden?

Die Konjunkturmaßnahmen „Wald und Holz“ des Konjunkturpakets sollen wie 
folgt umgesetzt werden:
– 500 Millionen Euro für Maßnahmen zum Erhalt und zur nachhaltigen Be-

wirtschaftung der Wälder;
– 100 Millionen Euro zur Förderung von klimafreundlichem Bauen mit Holz;
– 100 Millionen Euro für ein Investitionsprogramm Wald und Holz.
Derzeit werden die Details der Umsetzung erarbeitet, die gewährleisten sollen, 
dass die Mittel zeitgerecht zur Auszahlung kommen.

a) Was ist die Bemessungsgrundlage der Waldhilfen des Corona-Kon-
junkturpakets 2020 über 700 Mio. Euro?

b) Welche Ziele werden mit der Auszahlung der Waldhilfen des Corona-
Konjunkturpakets 2020 über 700 Mio. Euro verfolgt?

c) Inwieweit ergänzen oder unterscheiden sich die Waldhilfen des Jahres 
2019 und die Waldhilfen als Teil des Corona-Konjunkturpakets 2020?

Die Teilfragen 7a bis 7c werden im Zusammenhang beantwortet.
Die seit 2017 aufgetretenen Extremwetterereignisse (Stürme, Hitze- und Dürre-
perioden) und der nachfolgende Schädlingsbefall haben die Forstbetriebe vor 
große wirtschaftliche Herausforderungen gestellt, die sich aus der Räumung der 
Schadflächen, der Bringung, Lagerung und Vermarktung des Kalamitätsholzes, 
der Wiederbewaldung und Pflege der geschädigten Flächen sowie der nach-
haltigen Bewirtschaftung und den notwendigen Anpassungsmaßnahmen der 
weniger bzw. nicht geschädigten Wälder ergeben. Die Situation wurde im Zuge 
der globalen Corona-Pandemie zusätzlich verschärft.
Die Maßnahmen des Jahres 2019 (z. B. Forstschutzmaßnahmen, Wiederauf-
forstung) dienten in erster Linie der Bewältigung der Dürreschäden (z. B. durch 
Borkenkäfer) und Hilfen zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel. Die 
Waldhilfen sollen ergänzend zu den bestehenden Hilfen über die Gemein-
schaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) den Erhalt und die 
nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder unterstützen.

 8. Wie entwickelte sich nach Kenntnis der Bundesregierung und nach 
Rücksprache mit den Bundesländern die Nachfrage der Waldhilfen aus 
dem Jahr 2019 in den einzelnen Bundesländern?

Derzeit liegen für die Maßnahmengruppe F „Extremwetterereignisse Wald“ 
Anträge mit einem Finanzvolumen in Höhe von rund 112 Millionen Euro 
(ca. 69 Prozent des für diese Maßnahmengruppe in 2020 zur Verfügung stehen-
den Finanzvolumens von Bund und Ländern) bei den Bewilligungsbehörden 
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der Länder vor (Stand: 30. Juni 2020). Die Länder berichten über eine weiter-
hin hohe Zahl von Antragseingängen. Ganz offensichtlich stellen „zu bürokra-
tische“ Antragsverfahren sowie die bisherige Bewilligung nach De-Minimis 
i. d. R. für betroffene Waldeigentümer keine große Hürde dar. Das Antrags-
volumen in der Maßnahmengruppe F „Extremwetter Wald“ ist hoch.

 9. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Mittelabfluss der 
im Jahr 2019 gewährten Waldhilfen über 800 Mio. Euro, die gemeinsam 
von Bund und Ländern getragen werden, und wie viele Forstbetriebe, 
Waldbewirtschafter und Waldbesitzer haben Waldhilfen aus dem Jahr 
2019 bisher beantragt?

Der aktuell von den Ländern gemeldete Mittelabfluss (Stand: 30. Juni 2020) in 
Höhe von rd. 28 Millionen Euro für die Maßnahmengruppe F „Extremwetter-
ereignisse Wald“ ist derzeit zwar noch relativ gering, was zu dem Zeitpunkt der 
Abfrage ein zu erwartender Wert ist. Daher dürfte der Mittelabfluss erst im 
zweiten Halbjahr Fahrt aufnehmen. In zwei Bundesländern verzögert sich der 
Mittelabfluss, da die Richtlinie erst im Juli 2020 in Kraft getreten ist.
Weitere Detailinformationen können der nachfolgenden Tabelle 1 zum Mittel-
abfluss entnommen werden. Daten über die Anzahl der Anträge liegen der 
Bundesregierung nicht vor.

Tabelle 1: Mittelabfluss GAK-Mittel Wald aus dem Klimaschutzpaket der 
Bundesregierung
Quelle: Sondermeldungen der Länder außerhalb der regulären GAK-
Berichterstattung

Land Maßnahmengruppe Bundesmittel
aus Klima-
paket 2020
(nur Bund)

Haushalts-
planungen 
der Länder 

2020
(Bundes- und 
Landesmittel)

Antrags
(Anzeige) 

Volumen zum 
30.06.2020

(Bundes- und 
Landesmittel)

Mittelabfluss 
zum 

30.06.2020
(Bundes- und 
Landesmittel)

Alle Angaben in Mio. €, ohne Stadtstaaten

Baden-
Württem-
berg1)

5F Extremwetterereignisse 
Wald

22,1 0,0 0,9

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 6,2 2,4 0,0

Bayern

5F Extremwetterereignisse 
Wald 37,6 31,6 11,5

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 12,3 4,5 0,6

Branden-
burg2)

5F Extremwetterereignisse 
Wald 15,9 2,1 0,3

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 5,6 0,8 0,3

Hessen

5F Extremwetterereignisse 
Wald 14,0 11,0 3,0

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 3,0 3,5 0,3

Mecklen-
burg-Vor-
pommern

5F Extremwetterereignisse 
Wald 0,0 1,0 0,3

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 1,7 1,3 0,3
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Land Maßnahmengruppe Bundesmittel
aus Klima-
paket 2020
(nur Bund)

Haushalts-
planungen 
der Länder 

2020
(Bundes- und 
Landesmittel)

Antrags
(Anzeige) 

Volumen zum 
30.06.2020

(Bundes- und 
Landesmittel)

Mittelabfluss 
zum 

30.06.2020
(Bundes- und 
Landesmittel)

Alle Angaben in Mio. €, ohne Stadtstaaten

Nieder-
sachsen

5F Extremwetterereignisse 
Wald 17,2 16,0 0,0

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 9,6 4,0 0,4

Nordrhein-
Westfalen

5F Extremwetterereignisse 
Wald 9,7 10,0 2,1

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 7,0 1,6 0,5

Rheinland-
Pfalz

5F Extremwetterereignisse 
Wald 13,0 13,3 0,4

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 3,5 1,3 0,2

Saarland3)

5F Extremwetterereignisse 
Wald 0,7 0,7 0,1

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 0,4 0,4 0,0

Sachsen4)

5F Extremwetterereignisse 
Wald 6,3 6,0 3,1

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 3,7 0,0 0,0

Sachsen-
Anhalt

5F Extremwetterereignisse 
Wald 7,2 7,9 3,3

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 3,9 1,2 0,2

Schleswig-
Holstein

5F Extremwetterereignisse 
Wald 2,4 0,3 0,0

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 3,6 0,8 0,3

Thüringen

5F Extremwetterereignisse 
Wald 6,9 12,0 3,1

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 4,1 2,1 0,2

Insgesamt

5F Extremwetterereignisse 
Wald 98,0 153,0 111,9 28,1

5A Naturnahe Waldbewirtsch. 
(Anpassung) 40,0 64,6 23,9 3,3

_____________________
1) Mittelabfluss verzögert sich, da Richtlinie erst ab 13.07.20 in Kraft.
2) 5F = Ausschließlich Anträge MLUL-Forst-RL-BEW auflaufend seit August 2019 bis 30.06.20 
und davon vollzogene Zahlung.
5A = Waldumbau ist Maßnahmenbereich I der EU-MLUL Forst RL; Bundesanteil wird nicht aus 
den zusätzlichen GAK Mittel-Klimaschutzpaket gespeist.
3) 5F und 5A = nennenswerter Abfluss vermutlich erst im 4. Quartal.
4) 5F = Es ist der Anzeigenstand vom 01.01.2020 bis 30.06.2020 angegeben. Würde man das noch 
offene Anzeigenvolumen aus dem Jahr 2019 einbeziehen, käme man auf deutlich höhere Werte.
5A = RL WuF/2020 tritt Mitte Juli in Kraft. Es wird max. mit einem Mittelabfluss 2020 in Höhe 
von 1 Mio. € gerechnet.
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10. Wer sind Antragsberechtigte und was sind Bewilligungsgründe für die 
Gewährung einer Auszahlung der Waldhilfen aus dem Jahr 2019, und 
gilt Gleiches für die Waldhilfen des Corona-Konjunkturpakets aus dem 
Jahr 2020?

Der GAK-Rahmenplan 2020 lässt folgende Zuwendungsempfänger für die in 
2019 beschlossenen Waldhilfen zu: Natürliche Personen, juristische Personen 
des Privat- und öffentlichen Rechts als Besitzer von forstwirtschaftlichen 
Flächen sowie anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und denen 
gleichgestellte Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung. Als Zuwendungsempfänger ausgeschlossen sind 
Bund und Länder sowie juristische Personen, deren Kapitalvermögen sich zu 
mindestens 25 Prozent in den Händen dieser Institutionen befindet. Die Zu-
wendungen werden zur Bewältigung der Folgen der Extremwetter sowie für die 
Anpassung der Wälder an den Klimawandel eingesetzt.
Über den Empfängerkreis der Waldmaßnahmen des Konjunkturpakets und über 
Voraussetzungen, die an die Auszahlung der Gelder gebunden sind, ist noch 
nicht entschieden, da die entsprechenden Richtlinien noch in der Erarbeitung 
sind.

11. Welches Evaluierungskonzept verfolgt die Bundesregierung zusammen 
mit den Ländern zur Bewertung der Wirksamkeit der Waldhilfen 2019 
und der Waldhilfen als Teil des Corona-Konjunkturpakets 2020, und 
welche Kriterien möchte die Bundesregierung dabei berücksichtigen?

Die GAK-Waldhilfen unterliegen den Kontrollverfahren der Länder, die für die 
Umsetzung der Maßnahmen zuständig sind. Die Erreichung des übergeordne-
ten Zieles der GAK Waldhilfen, die Entwicklung von klimastabilen Misch-
wäldern, wird zu gegebener Zeit gemeinsam mit den Ländern überprüft.
Über eine Evaluierung der Waldmaßnahmen des Konjunkturpakets ist noch 
nicht entschieden.

12. Welche Menge an und welche Art von Pflanzenschutzmitteln für den 
forstlichen Gebrauch wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 
dem Jahr 2010 ausgebracht?

Für den Zeitraum 2010 bis 2014 liegen der Bundesregierung keine Informa-
tionen über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Forst vor. Für die 
Jahre 2018 und 2019 liegen der Bundesregierung entsprechende Daten bislang 
nicht vor.

a) Welche Baumarten wurden damit behandelt?

b) Wie hoch war die jährlich behandelte Fläche?

Die Fragen 12a und 12b werden im Sachzusammenhang beantwortet.
Der Bundesregierung liegen auf der Grundlage der Auswertung durch das 
Julius Kühn-Institut Erkenntnisse aus den Jahren 2015 bis 2017 über die An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln in der Eigentumskategorie Wald der Bun-
desländer (= Landeswald) vor, welche in Deutschland 3.309.536 Hektar Wald 
bewirtschaften. Der Umfang der mit Pflanzenschutzmitteln behandelten Wald-
flächen und die Wirkgruppen (Fungizide, Herbizide, Insektizide, Rodentizide) 
der angewendeten Pflanzenschutzmittel können der nachfolgenden Tabelle 2 
entnommen werden. Im Zeitraum der Jahre 2015 bis 2017 wurden somit im 
Durchschnitt 3.543 Hektar pro Jahr der Landeswaldfläche mit Pflanzenschutz-
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mittel behandelt, was im Durchschnitt 0,11 Prozent der Waldfläche pro Jahr 
entspricht.

Tabelle 2: Umfang der behandelten Waldfläche mit Pflanzenschutzmitteln 
bezogen auf die Landeswaldfläche

Wirkungsbereich 2015 2016 2017
[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%]

Fungizide 0 0 0 0 0 0
Herbizide 832 0,03 1.360 0,04 1.054 0,03
Insektizide 1.761 0,05 1.118 0,03 445 0,01
Rodentizide 2.490 0,08 773 0,02 797 0,02
Flächenbehandlungsindex/Jahr [%] 5.083 0,15 3.250 0,10 2.296 0,07

Der Umfang der behandelten Holzpolter mit Insektiziden im Landeswald be-
zogen auf dem Statistischen Bundesamt gemeldeten Holzeinschlag lag im Jahr 
2015 bei 1,84 Prozent, im Jahr 2016 bei 1,72 Prozent und im Jahr 2017 bei 
1,96 Prozent. Die jeweiligen Einzelwerte wie Jahreseinschlag und behandelter 
Einschlag können der nachfolgenden Tabelle 3 entnommen werden. Der Anteil 
der Baumartengruppen am Gesamtholzeinschlag stellte sich im genannten Zeit-
raum wie folgt dar: Fichte ca. 50 Prozent, Buche 22 Prozent, Kiefer und Lärche 
24 Prozent und Eiche 4 Prozent.

Tabelle 3: Umfang der behandelten Holzpolter mit Insektiziden im 
Landeswald bezogen auf den gemeldeten Holzeinschlag

Jahr Einschlag Behandelter Einschlag Behandlungsindex
[fm o.R.] [fm o. R.] [%]

2015 18.853.500 346.668 1,84
2016 18.111.300 310.885 1,72
2017 17.863.800 261.300 1,96

c) Wie hoch waren die einzelnen Aufwandmengen je Fläche und Baum-
art?

Der Bundesregierung liegen keine Daten über die tatsächlichen Aufwand-
mengen je Fläche und Baumart vor Ort vor, da die Pflanzenschutzmittel mit 
einer Höchstaufwandmenge zugelassen sind, die bei der ordnungsgemäßen und 
sachgerechten Anwendung angepasst an den Bedarf vor Ort unterschritten wer-
den können.

13. Inwieweit möchte die Bundesregierung auf europäischer Ebene und in 
Zusammenarbeit mit den Ländern die Waldbewirtschafter mit einer aus-
reichenden Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln unterstützen?

a) Wie viele Pflanzenschutzmittel sind derzeit für den forstlichen Ge-
brauch zugelassen?

b) Wann ist das Zulassungsende und die Aufbrauchfrist für die im 
Forstbereich aktuell verfügbaren Pflanzenschutzmittel?

Die Teilfragen 13a und 13b werden im Sachzusammenhang beantwortet.
Mit Stand vom 1. Juli 2020 sind für die Anwendung im Forst (ohne Vertriebs-
erweiterungen) zugelassen:
– 8 Insektizide basierend auf 6 verschiedenen Wirkstoffen;
– 20 Herbizide basierend auf 6 verschiedenen Wirkstoffen;
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– 3 Fungizide basierend auf einem Wirkstoff (Schwefel);
– 6 Rodentizide basierend auf einem Wirkstoff (Zinkphosphid);
– 7 Repellentien gegen Wildverbiss (und vergleichbares) basierend auf 

5 Wirkstoffen.
Die Details zu den Mitteln können der Anlage entnommen werden.
Die gesetzliche Abverkaufsfrist liegt regulär bei sechs Monaten ab Zulassungs-
ende, die gesetzliche Aufbrauchfrist endet regulär 18 Monate nach Zulassungs-
ende. Beide Fristen werden mit Bescheid zum Auslaufen der Zulassung durch 
das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) fest-
gesetzt. Bei der Festsetzung sind Faktoren, wie der Genehmigungsstand der 
enthaltenen Wirkstoffe, zu berücksichtigen. Diese Faktoren können verkürzend 
wirken.

c) Inwieweit sind aus Sicht der Bundesregierung Lückenindikationen und 
Notfallzulassungen für den Forstbereich für die kommenden Jahre not-
wendig?

Die Voraussetzungen für eine Zulassung nach Artikel 51 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 oder Notfallzulassung nach Artikel 53 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 müssen im Einzelfall geprüft werden und können nicht im Vor-
hinein von der Bundesregierung beurteilt werden.

d) Wie bewertet die Bundesregierung die Einwirkung von forstlichen 
Pflanzenschutzmitteln auf Nichtzielorganismen, und welche Bewer-
tungsgrundlage liegt der Bundesregierung dafür vor?

Für die Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln für den Naturhaushalt ist 
in Deutschland das Umweltbundesamt gemäß §§ 33 und 34 des Pflanzen-
schutzgesetzes zuständig. Das Umweltbundesamt richtet sich bei der Risiko-
bewertung nach den EU-rechtlichen Vorgaben und EU-weiten Leitlinien; die 
Bewertung erfolgt auf der Basis der von den Antragstellern eingereichten 
Unterlagen sowie anderen Erkenntnissen.
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